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Bei den Überschusseinkünften können von den Brut
tobeträgen nach der "Zwischensumme" in der Regel 
Werbungskosten (§ 9 EStG) in der entstandenen 
Höhe bzw. folgende Pauschbeträge (§ 9a EStG, § 20 
Abs. 9 EStG) abgesetzt werden: 

- Nichtselbständige Arbeit
- Versorgungsbezüge

(Nichtselbständige Arbeit)
- Kapitalvermögen

Sparer Pauschbetrag
Ehegatten (ggf.)

- Sonstige Einkünfte gemäß § 22
Nr. 1, 1a, 1b, 1c und 5 EStG

1.230 € 

102€ 

bis 1.000 € 

bis 2.000 € 

102 € 

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayWoFG i.V.m. § 2 Abs. 5a 
EStG werden bestimmte weitere Beträge abgezogen 
v. a. sind bei der Summe der Einkünfte die nach § 2
Abs. 5a Satz 2, § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG abzieh baren
Kinderbetreuungskosten zu berücksichtigen.

Über § 2 Abs. 1 DVWoR gehören zum Jahreseinkom
men insbesondere auch folgende Einnahmen: 
- der steuerfreie Betrag von Versorgungsbezügen,
- wiederkehrende, dem Empfänger nicht als sonstige

Einkünfte zuzurechnende Bezüge, die ihm von nicht
zum Haushalt rechnenden Personen gewährt wer
den, der nicht steuerbare Ehegattenunterhalt und die
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,

- der nicht der Besteuerung unterliegende Teil der Leib
renten,

- Krankentagegelder,
- Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit,

Renten und Beihilfen an Hinterbliebene sowie Abfin
dungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung
(Siebtes Buch Sozialgesetzbuch),

- als Zuschüsse gewährte
• steuerfreie Berufsausbildungsbeihilfen und Ausbil

dungsgelder nach dem Dritten Buch Sozialgesetz
buch,

• steuerfreie Leistungen zur Förderung der Ausbil
dung nach dem Bundesausbildungsförderungs
gesetz,

• steuerfreie Zuwendungen und Stipendien, soweit sie
zur Bestreitung des Lebensunterhalts bestimmt sind,

- steuerfreie laufende Leistungen des Bürgergeldes
(vormals Arbeitslosengeld II bzw. ,,Hartz IV") und des
Sozialgeldes (Zweites Buch Sozialgesetzbuch),

- die nach § 3 Nr. 3 EStG steuerfreien Rentenabfindun
gen, Beitragserstattungen, Leistungen aus berufs
ständischen Versorgungseinrichtungen,
Kapitalabfindun-gen und Ausgleichszahlungen,

- steuerfreie, einkommensabhängige Bezüge, die auf
grund gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln
versorgungshalber an Wehr- und Zivildienstbeschädig
te oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte und
Kriegshinterbliebene sowie ihnen gleichgestellte Perso
nen gezahlt werden,

- steuerfreie laufende Leistungen
• der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsi

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus
der Sozialhilfe (Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch),

• der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem
Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt,
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• der Kinder- und Jugendhilfe für die Kosten des
notwendigen Unterhalts einschließlich der Unter
kunft sowie der Krankenhilfe für Minderjährige
und junge Volljährige, 

- der steuerfreie Grundbetrag der Produktionsaufga
berente und das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz
zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftli
chen Erwerbstätigkeit,

- steuerfreie Leistungen nach § 17 Unterhaltssiche
rungsgesetz,

- steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit,

- Lohn- und Einkommensersatzleistungen (z. B. Arbeits
losengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld) nach § 32b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG,

- ausländische Einkünfte nach § 32b Abs. 1 Satz 1
Nm. 2 bis 5 EStG,

- Arbeitslohn, für den der Arbeitgeber die Lohnsteuer
nach § 40a EStG mit einem Pauschalsteuersatz er
hebt (z. B. Minijobs).

- Renten, die an Verfolgte im Sinne des § 1 Bundesent
schädigungsgesetzes oder deren Hinterbliebenen ge
zahlt werden.

Bei Einnahmen gemäß § 2 Abs. 1 DVWoR können 
in der Regel je 200 € als Pauschbetrag abge
setzt werden (§ 2 Abs. 2 DVWoR). 

Ein Pauschalabzug von je 10 % wird vorgenom
men für die Leistung von 
- Einkommensteuer (insbesondere Lohnsteuer und

Kapitalertragsteuer),
- laufenden Beiträgen zu einer Kranken- und Pfle

geversicherung sowie
- laufenden Beiträgen zu einer Lebensversicherung

oder einer Versicherung zur Altersversorgung.

Für Ehepaare und Lebenspartner bis zum Ablauf 
des siebten auf den Beginn der Ehe oder der Le
benspartnerschaft folgenden Kalenderjahres. 

Als Abzugsbeträge werden Aufwendungen zur 
Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen 
bis zu dem in einer notariell beurkundeten Unter
haltsvereinbarung festgelegten oder in einem Un
terhaltstitel oder Unterhaltsbescheid festgestellten 
Betrag abgesetzt. 

liegen eine notariell beurkundete Unterhaltsver
einbarung, ein Unterhaltstitel oder ein Unterhalts
bescheid nicht vor, können Aufwendungen zur 
Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen 
wie folgt abgesetzt werden: 
- bis zu 4.000 € für einen Haushaltsangehörigen, der

auswärts untergebracht ist und sich in der Berufs
ausbildung befindet,

- bis zu 6.000 € für einen nicht zum Haushalt rech
nenden früheren oder dauernd getrennt lebenden
Ehegatten oder Lebenspartner,

- bis zu 4.000 € für eine sonstige nicht zum Haus
halt rechnende Person (z. B. eine dauerhaft in ei
nem Pflegeheim lebende Person),

- bis zu 4.000 € für ein Kind dauernd getrennt le
bender oder geschiedener Eltern, denen das elterli
che Sorgerecht uneingeschränkt gemeinsam zu
steht, wenn diese mit dem Kind den Wohnsitz tei
len.

Für den Abzug der Beträge sind die Verhältnisse 
im Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend. 

Stand: Juni 2025 


